
  

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit 

Schreiben vom 3. Mai 2022 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Thomas de Jesus Fernandes, Fraktion der AfD 
 
 
MV-Schutzfonds: B2 Infrastrukturinvestitionen in der Krankenversorgung – 
Kofinanzierung durch Bundesmittel 
 
und 
 

ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Vorbemerkung 

 

Die Landesregierung geht bei der Beantwortung der nachstehenden Fragen davon aus, dass 

unter einer Kofinanzierung durch den Bund die direkte Erstattung von Mitteln durch den Bund 

an das Land zu verstehen ist. 

 

 

 
1. Bei welchen der unter B2 genannten Bereichen B2 1 bis B2 22 ist eine 

vollständige oder teilweise Finanzierung durch den Bund zugesichert? 

 

 

 

Für die Bereiche B2.12 „Vorfinanzierung ÖGD-Stellen LAGuS“, B2.13 „Vorfinanzierung 

ÖGD-Stellen WM“ und B2.15 „ÖGD-Personal Kommunen“ wurde eine vollständige Finan-

zierung durch den Bund ab dem Jahr 2021 im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesund-

heitsdienst (ÖGD-Pakt) zugesichert. 
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2. Welche Modalitäten gelten für die ausgewählten kofinanzierten 

Bereiche? 

 

 

 

Die entsprechenden Bundesmittel zur Umsetzung des ÖGD-Paktes wurden und werden für die 

Personalausgaben ab dem 1. Januar 2021 über Umsatzsteuerfestbeträge im Rahmen des bundes-

staatlichen Finanzkraftausgleichs zur Verfügung gestellt. 

 

 

 
3. Wie hoch ist der Anteil des Bundes, nominal und prozentual, für die 

jeweils ausgewählten Bereiche? 

 

 

 

Bei den Bereichen B2.12, B2.13 und B2.15 erfolgt seit dem 01.01.2021 eine Vollfinanzierung 

(100 Prozent) des Bundes. 

 

 

 
4. Wie erfolgt der Rückfluss der Finanzmittel durch den Bund für die 

Bereiche, in denen das Land Mecklenburg-Vorpommern Vorfinan-

zierung geleistet hat? 

Wann erfolgt der Rückfluss der Finanzmittel durch den Bund, für die 

Bereiche, in denen das Land Mecklenburg-Vorpommern Vorfinanzie-

rung geleistet hat? 

 

 

 

Bei den Bereichen B2.13 und B2.15 wurden die Mittel des MV-Schutzfonds nicht in Anspruch 

genommen, da die Finanzierung der Aufgaben direkt aus den Bundesmitteln zur Umsetzung 

des ÖGD-Paktes erfolgte. Soweit beim Bereich B2.12 ab dem Jahr 2021 Ausgaben in der 

Titelstruktur des Sondervermögens gebucht wurden, wurden die Buchungen nach Bereit-

stellung der Bundesmittel im Rahmen des ÖGD-Paktes im Laufe des Jahres 2021 korrigiert. 

 

 


